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Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Rechts der Arbeitslosenhilfe 
(Arbeitslosenhilfe -Reformgesetz - AIhiRG) 

A. Problem 

Die Zahl der Arbeitslosenhilfebezieher und die durchschnittliche 

Bezugsdauer der Arbeitslosenhilfe sind in den vergangenen 
Jahren erheblich gestiegen. Der mit der Dauer der Arbeitslosig-
keit regelmäßig zunehmende Verlust an beruflicher Qualifikation 
erschwert die Wiedereingliederung der Arbeitslosen in das Er-
werbsleben. Die Arbeitslosenhilfe wird zunehmend zu einer 
Dauerleistung, obwohl sie nur dazu bestimmt ist, Arbeitslose für 
den Fall des vorübergehenden Verlustes der Beschäftigung sozial 
zu sichern. 

Für Arbeitslosenhilfebezieher sollen deshalb bestehende Mög

-

lichkeiten verbessert und zusätzliche Möglichkeiten geschaffen 
werden, durch vorübergehende Tätigkeiten und die Teilnahme an 
Trainingsmaßnahmen ihre Vermittlungsaussichten zu erhalten 
und zu verbessern. Außerdem sollen Arbeitslosenhilfebezieher 
eine selbständige Tätigkeit aufnehmen können, ohne befürchten 
zu müssen, daß dadurch das Recht auf erneute Inanspruchnahme 
der Arbeitslosenhilfe entfällt, bevor sie den Erfolg ihrer selbstän-
digen Tätigkeit abschätzen können. Darüber hinaus soll die An-
passung des für die Arbeitslosenhilfe maßgebenden Arbeitsent-
geltes gleichmäßiger und praxisgerechter ausgestaltet, Leistungs-
mißbrauch entgegengewirkt und die Nachrangigkeit der Arbeits-
losenhilfe gegenüber Altersrenten verallgemeinert werden. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf enthält im wesentlichen folgende strukturelle 
Änderungen des Arbeitslosenhilferechts: 

— Erhöhung des Anteils von Arbeitslosenhilfebeziehern in Maß-
nahmen der Arbeitsbeschaffung und der produktiven Arbeits-
förderung (§§ 242s, 249 h AFG). 
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- Einführung von Trainingsmaßnahmen für Arbeitslosenhilfe-
bezieher unter Weiterzahlung der Arbeitslosenhilfe. 

- Erschließung zumutbarer Beschäftigungsmöglichkeiten insbe-
sondere für jüngere Arbeitslosenhilfebezieher durch Einfüh-
rung einer Arbeitnehmerhilfe. 

- Verlängerung der Fristen, innerhalb deren ein Arbeitsloser eine 
selbständige Tätigkeit ohne Nachteile bei der Arbeitslosenhilfe 
ausüben kann, um zwei Jahre. 

- Verlängerung der Fristen, innerhalb deren ein Arbeitsloser sein 
Recht auf Arbeitslosenhilfe nicht verliert, wenn er wegen der 

Berücksichtigung von Einkommen oder Vermögen nicht be-
dürftig war, um zwei Jahre. 

- Pauschalierende jährliche Anpassung des für die Arbeitslosen-
hilfe maßgeblichen Arbeitsentgelts. 

- Begrenzung der Arbeitslosenhilfe bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem der Arbeitslose frühestens eine Altersrente beanspruchen 
kann. 

- Einführung eines finanziellen Anreizes für den Ehegatten des 
Arbeitslosen, eine Erwerbstätigkeit weiter auszuüben oder auf-
zunehmen, durch einen zusätzlichen Freibetrag. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Die Maßnahmen des Arbeitslosenhilfe-Reformgesetzes werden zu 
folgender Entlastung des Bundeshaushalts führen (Mio. DM): 

1996 1997 1998 

2 100 2 100 2 100 
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Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Rechts der Arbeitslosenhilfe 
(Arbeitslosenhilfe-Reformgesetz - AIhiRG) 
Vom... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel . . . 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 93 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden das Wort „grundsätzlich" ge-
strichen, die Wörter .,, zwölf Monate" durch die 
Wörter „18 Monate" und die Wörter „sechs 
Monate" durch die Wörter „zwölf Monate" er-
setzt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Das Arbeitsamt kann auch Arbeitslose zu-
weisen, die die Voraussetzungen des Satzes 2 
nicht erfüllen; ihr Anteil am Bestand aller zu-
gewiesenen Arbeitnehmer darf fünf vom Hun-
dert nicht übersteigen." 

2. § 134 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorfrist verlängert sich um Zeiten, in de-
nen der Arbeitslose innerhalb der letzten drei 
Jahre vor dem Tag, an dem die sonstigen Vor-
aussetzungen für den Anspruch auf Arbeits-
losenhilfe erfüllt sind, 

1. nur deshalb keinen Anspruch auf Arbeits-
losenhilfe hatte, weil er nicht bedürftig war, 

oder 

2. nach dem Erwerb des Anspruchs auf Ar-
beitslosengeld eine die Grenze des § 102 
überschreitende Tätigkeit als Selbständiger 
ausgeübt hat, 

längstens jedoch um zwei Jahre." 

b) Nach Absatz 3 b wird folgender Absatz einge-
fügt: 

„(3c) Das Arbeitsamt soll den Arbeitslosen, 
der in absehbarer Zeit die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Rente wegen Alters vor-
aussichtlich erfüllt, auffordern, diese Rente 
innerhalb eines Monats zu beantragen; dies 
gilt nicht für Altersrenten, die vor dem für 
den Versicherten maßgebenden Rentenalter in 
Anspruch genommen werden können. Stellt  

der Arbeitslose den Antrag nicht, ruht der An-
spruch auf Arbeitslosenhilfe vom Tage nach 
Ablauf der Frist bis zu dem Tage, an dem der 
Arbeitslose Rente wegen Alters beantragt. 
Fällt der zuerkannte Anspruch auf Rente 
wegen Alters weg, ruht der Anspruch auf 
Arbeitslosenhilfe weiterhin, wenn die Voraus-
setzungen für den Rentenanspruch nach dem 
Zweiten Unterabschnitt des Zweiten Ab-
schnitts des Zweiten Kapitels des Sechsten 
Buchs Sozialgesetzbuch weiterhin erfüllt sind." 

3. Nach § 134 werden folgende Paragraphen einge-
fügt: 

„§ 134a 

(1) Der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Ar-
beitslose mit Zustimmung des Arbeitsamtes eine 
Tätigkeit ausübt oder an einer Maßnahme teil-
nimmt, die zur beruflichen Wiedereingliederung 
oder Verbesserung seiner Vermittlungsaussich-
ten beiträgt (Trainingsmaßnahme). § 103b ist 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
daß die Bundesanstalt die Kosten der Maßnahme 
tragen und die Einwilligung auch für Maßnah-
men erteilen kann, die die Eignung des Arbeits-
losen für eine berufliche Tätigkeit oder eine Maß-
nahme der beruflichen Ausbildung, Fortbildung 
oder Umschulung feststellen. 

(2) Über die Teilnahme an einer Trainingsmaß-
nahme soll dem Arbeitslosen eine Bescheinigung 
ausgestellt werden, aus der sich mindestens A rt 

 und Inhalt der Maßnahme ergeben. 

(3) Hat der Arbeitslose sich trotz Belehrung 
über die Rechtsfolgen geweigert, an einer ihm 
zumutbaren Trainingsmaßnahme teilzunehmen, 
ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund 
zu haben, so tritt eine Sperrzeit ein; die §§ 119, 
119 a gelten entsprechend. 

§ 134 b 

Die Bundesanstalt kann Arbeitnehmern, die 
Arbeitslosenhilfe für die Zeit unmittelbar vor Be-
ginn einer der Natur der Sache nach auf läng-
stens drei Monate befristeten, nicht nur kurzzeiti-
gen Beschäftigung bezogen haben, eine Arbeit-
nehmerhilfe gewähren. Sie beträgt 25 Deutsche 
Mark täglich und wird für jeden Tag gewährt, an 
dem der Arbeitnehmer mindestens sechs Stun-
den beschäftigt war. Bei der Beurteilung der Zu-
mutbarkeit der Beschäftigung ist die Arbeitneh-
merhilfe zu berücksichtigen; § 112 Abs. 5 Nr. 4 
gilt entsprechend. " 
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4. In § 135 Abs. 1 Nr. 2 wird nach dem Wo rt  „ist" 
der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und 
folgender Halbsatz angefügt: 

„die Frist von einem Jahr verlängert sich um Zei-
ten, in denen der Arbeitslose nach dem letzten 
Tag des Bezugs von Arbeitslosenhilfe 

a) nur deshalb keinen Anspruch auf Arbeits-
losenhilfe hatte, weil er nicht bedürftig war 
oder 

b) selbständig erwerbstätig war, 

längstens jedoch um zwei Jahre." 

5. § 136 Abs. 2 b wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 b) Das für die Bemessung der Arbeitslosen-
hilfe maßgebende Arbeitsentgelt wird jeweils 
nach Ablauf eines Jahres seit dem Entstehen des 
Anspruchs auf Arbeitslosenhilfe mit einem um 
0,05 verminderten Anpassungsfaktor (§ 112 a 
Abs. 2) angepaßt. Das angepaßte Arbeitsentgelt 
darf 50 vom Hundert der Bezugsgröße nach § 18 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht unter-
schreiten. Für eine Teilzeitbeschäftigung ist der 
in Satz 2 genannte Betrag entsprechend zu min-
dern. " 

6. § 138 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „(Absatz 2 
Satz 1)" gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 wird nach dem Wo rt 
 „Einnahmen" der Punkt durch ein Komma er-

setzt und folgende Nummer angefügt: 

„4. ein Betrag in angemessener Höhe von den 
Erwerbsbezügen des vom Arbeitslosen 
nicht dauernd getrennt lebenden Ehegat-
ten." 

7. In § 188 Satz 1 werden nach dem Wort „Arbeits-
losenhilfe" die Wörter „einschließlich der Kosten 
der Arbeitnehmerhilfe" eingefügt. 

8. In § 242 s Abs. 4 wird die Angabe „ § 249 h Abs. 2 
Satz 3 bis 5" durch die Angabe „§ 249h Abs. 2 
Satz 3 bis 6" ersetzt. 

9. Nach § 242u wird folgender Paragraph einge-
fügt: 

„§ 242v 

Auf Ansprüche auf Arbeitslosenhilfe, die vor 
dem 1. April 1996 entstanden sind, ist § 136 
Abs. 2 b in der ab 1. April 1996 geltenden Fas-
sung mit der Maßgabe anzuwenden, daß als Zeit-
punkt für die Entstehung des Anspruchs auf 
Arbeitslosenhilfe der 1. April 1995 gilt und die 
Anpassung zum 1. April 1996 mit dem Anpas-
sungsfaktor 0,95 erfolgt. Auf Antrag entfällt die 
Anpassung zum 1. April 1996, wenn in der Zeit 
zwischen dem 1. April 1995 und dem 31. März 
1996 das für die Bemessung der Arbeitslosenhilfe 
maßgebende Arbeitsentgelt gemäß § 136 Abs. 2 b 
um mindestens zehn vom Hundert gemindert 

 

worden ist. Die Anpassungsbescheide sollen 
einen Hinweis auf den Antrag nach Satz 2 ent-
halten und in der Zeit vom 1. April bis 15. Mai 
1996 ergehen; sie werden mit Wirkung vom 
1. April 1996 wirksam. " 

10. In § 249e Abs. 6 werden Satz 2 und 3 gestrichen. 

11. In § 249 h Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 
eingefügt: 

„Der Anteil der Arbeitnehmer, die für die Zeit 
unmittelbar vor der Zuweisung Arbeitslosenhilfe 
bezogen haben, an dem Bestand aller zugewie-
senen Arbeitnehmer, hat mindestens dem Anteil 
der Arbeitslosenhilfebezieher an der Gesamtzahl 
der Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeits-
losenhilfe zu entsprechen. " 

Artikel 2 

Änderung der Arbeitslosenhilfe-Verordnung 

Die Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 7. August 
1974 (BGBl. I S. 1929), die zuletzt durch die Verord-
nung vom 27. Juni 1995 (BGBl. I S. 902) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Vermögen des Arbeitslosen und seines 
nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten ist 
zu berücksichtigen, soweit es verwertbar ist, die 
Verwertung zumutbar ist und der Wert des Ver-
mögens, dessen Verwertung zumutbar ist, je-
weils 8 000 Deutsche Mark übersteigt." 

2. Nach § 11 wird folgender Paragraph eingefügt: 

„§ 11a 

Pauschbetrag 

Von den Erwerbsbezügen des vom Arbeits-
losen nicht dauernd getrennt lebenden Ehe-
gatten sind als Pauschbetrag nach § 138 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4 des Arbeitsförderungsgesetzes 
25 vom Hundert des Betrages nach § 32 a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes abzu-
setzen." 

Artikel 3 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 2 beruhenden Teile der Arbeits-
losenhilfe-Verordnung können auf Grund der Er-
mächtigungen in § 137 Abs. 3, § 138 Abs. 4, § 237 des 
Arbeitsförderungsgesetzes in Verbindung mit diesem 
Artikel durch Rechtsverordnung geändert oder auf-
gehoben werden. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1996 in Kraft. 

Bonn, den 7. November 1995 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Reformbedarf 

Im geltenden Recht gewährleisten Arbeitslosengeld 
und Arbeitslosenhilfe den Schutz vor den finanziel-
len Folgen der Arbeitslosigkeit. Beide Leistungen 
können Arbeitslose erhalten, die vorübergehend 
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Die 
Arbeitslosenhilfe wird aber ohne zeitliche Begren-
zung erbracht. 

In den vergangenen Jahren sind die Zahl der Arbeits-
losenhilfebezieher und die Bezugsdauer erheblich 
angestiegen. Der mit der Dauer der Arbeitslosigkeit 
regelmäßig zunehmende Verlust von beruflicher 
Qualifikation erschwert die Wiedereingliederung 
von Langzeitarbeitslosen in das Arbeitsleben. Des-
halb hat sich ein Sockel von Arbeitslosenhilfe-
beziehern gebildet, die die Arbeitslosenhilfe nicht 
nur vorübergehend, sondern immer häufiger mehr 
als zehn, in Einzelfällen sogar mehr als 20 Jahre be-
ziehen. 

1. Der Anspruch auf die ohne zeitliche Begrenzung 
erbrachte Anschlußarbeitslosenhilfe setzt voraus, 
daß der Arbeitslose ein Jahr gearbeitet und im 
Anschluß daran Arbeitslosengeld bezogen hat. 
Arbeitslose, die diese Voraussetzungen nicht er-
füllen, können Anspruch auf Sozialhilfe haben. 
Die unterschiedliche Behandlung muß nach 
einer Arbeitslosigkeit von spätestens zehn oder 
mehr Jahren als zufällig erscheinen. Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe sind deshalb stärker auf-
einander abzustimmen und systemgerechter ab-
zugrenzen. Dieses Ziel könnte durch eine Be-
fristung der Arbeitslosenhilfe erreicht werden. 
Der Entwurf sieht dies nicht vor. Er beruht viel-
mehr auf der Erwägung, daß es besser ist, durch 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen langjährigem 
Arbeitslosenhilfebezug vorzubeugen und dem 
Verlust von beruflicher Qualifikation entgegen-
zuwirken. 

Da seit langem die Nachfrage nach Arbeitsplätzen 
das Angebot weit übersteigt, kann dieses Ziel nur 
erreicht werden durch 

- eine Verbesserung der bestehenden Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Arbeitslosenhilfebezie-
her in Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung und 
der produktiven Arbeitsförderung, 

- das Erschließen neuer Beschäftigungsmöglich-
keiten, die gegenwärtig vielfach durch auslän-
dische Saisonarbeitnehmer genutzt werden, für 
Arbeitsiosenhilfebezieher durch eine finan-
zielle Anreizleistung, 

- das Angebot von Tätigkeiten und Maßnahmen, 
die zur Wiedereingliederung oder Verbesse- 

rung der Vermittlungsaussichten von Arbeits-
losenhilfebeziehern beitragen (Trainingsmaß-
nahmen), und die finanzielle Absicherung wäh-
rend der Teilnahme durch Weiterzahlung der 
Arbeitslosenhilfe, 

- die Beseitigung von bei der Arbeitslosenhilfe 
bestehenden Hindernissen für den Versuch von 
Arbeitslosen, ihren Lebensunterhalt durch eine 
selbständige Erwerbstätigkeit zu bestreiten. 

2. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit wird 
die Eingliederung langzeitarbeitsloser Arbeits-
losenhilfebezieher erschwert; eine Eingliederung 
auf dem früheren Verdienstniveau ist in aller Re-
gel nicht mehr möglich. Das geltende Recht trägt 
dem im Rahmen einer individuellen Neufestset-
zung des für die Arbeitslosenhilfe maßgebenden 
Arbeitsentgelts jeweils nach drei Jahren Rech-
nung. Die individuelle Neufestsetzung ist verwal-
tungsaufwendig und erfolgt wegen des weiten 
Beurteilungsspielraums nicht gleichmäßig. Die 
große Zahl von Neufestsetzungen erfordert jedoch 
eine leichter handhabbare Regelung. Der Entwurf 
sieht deshalb vor, daß die Neufestsetzung wie die 
Anpassung an die Entwicklung der Bruttoarbeits-
entgelte jährlich erfolgen und an die Stelle der 
individuellen Neufestsetzung ein pauschaler Ab-
schlag treten soll, wobei jedoch der unterste 
durchschnittliche Tariflohn nicht unterschritten 
werden darf. 

3. Da die Nachfrage nach Arbeitsplätzen das Ange-
bot übersteigt, kann die Arbeitsbereitschaft von 
Arbeitslosenhilfebeziehern vielfach nicht über-
prüft werden. Arbeitslosenhilfe können deshalb 
auch Personen beziehen, die keine Arbeit suchen. 
Sie nehmen die Arbeitslosenhilfe mißbräuchlich 
in Anspruch. Die Verbesserung bestehender und 
die Erschließung zusätzlicher Beschäftigungs-
möglichkeiten und die Trainingsmaßnahmen be-
wirken auch, daß die Arbeitsbereitschaft vermehrt 
überprüft und etwaiger Leistungsmißbrauch fest-
gestellt werden kann. Insoweit ist mit Einsparun-
gen zu rechnen. 

4. Die Arbeitslosenhilfe ist eine aus Steuermitteln 
des Bundes finanzierte staatliche Fürsorgelei-
stung. Der Arbeitslose erhält sie, soweit er seinen 
Lebensunterhalt nicht auf andere Weise bestreiten 
kann. Die Arbeitslosenhilfe soll deshalb ruhen, 
wenn der Arbeitslose voraussichtlich die Voraus-
setzungen einer Rente wegen Alters erfüllt, diese 
aber nicht beantragt. 

5. Das geltende Recht bietet dem Ehegatten des 
Arbeitslosenhilfebeziehers vielfach keinen Anreiz, 
eine Erwerbstätigkeit fortzuführen oder aufzuneh-
men, weil das Einkommen daraus bei der Arbeits-
losenhilfe berücksichtigt wird, soweit es den Frei-
betrag übersteigt. Wie in der Sozialhilfe soll des- 
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halb durch einen zusätzlichen Freibetrag ein ent-
sprechender finanzieller Anreiz für den Ehegatten 
geschaffen werden. 

II. Schwerpunkte des Entwurfs 

- Erhöhung des Anteils von Arbeitslosenhilfebe-
ziehern bei der Zuweisung in Maßnahmen der 
Arbeitsbeschaffung und der produktiven Arbeits-
förderung (§§ 242s, 249h AFG). 

- Einführung von Trainingsmaßnahmen für Arbeits-
losenhilfebezieher unter Weiterzahlung der Ar-
beitslosenhilfe. 

- Erschließung zumutbarer Beschäftigungsmöglich-
keiten für jüngere Bezieher von Arbeitslosenhilfe 
durch Einführung einer Arbeitnehmerhilfe. 

- Verlängerung der Fristen, innerhalb deren ein Ar-
beitsloser eine selbständige Tätigkeit ohne Nach-
teile bei der Arbeitslosenhilfe ausüben kann, um 
zwei Jahre. 

- Verlängerung der Fristen, innerhalb deren ein Ar-
beitsloser sein Recht auf Arbeitslosenhilfe nicht 
verliert, wenn er wegen der Berücksichtigung von 
Einkommen und Vermögen nicht bedürftig war, 
um zwei Jahre. 

- Pauschalierende und weniger verwaltungsauf-
wendige jährliche Anpassung des für die Arbeits-
losenhilfe maßgeblichen Arbeitsentgelts. 

- Begrenzung der Arbeitslosenhilfe bis zu dem Zeit-
punkt, in dem der Arbeitslose frühestens eine 
Altersrente beanspruchen kann. 

- Erhöhung des finanziellen Anreizes für den Ehe-
gatten des Arbeitslosen, eine Erwerbstätigkeit 
weiter auszuüben oder aufzunehmen, durch einen 
zusätzlichen Freibetrag. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Arbeitsförderungs-
gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 93) 

In Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
sollen künftig nur noch Langzeitarbeitslose zugewie-
sen werden können. Ausnahmsweise sollen auch 
Arbeitslose, insbesondere Jugendliche ohne Berufs-
ausbildung, Alleinerziehende und Schwerbehin-
derte, zugewiesen werden können, die diese Voraus-
setzung nicht erfüllen, wenn besondere sozialpoli-
tische oder arbeitsmarktpolitische Gründe dies erfor-
dern. Die Zahl dieser Arbeitslosen darf künftig je-
doch fünf vom Hundert der bundesweit zugewiese-
nen Arbeitnehmer nicht übersteigen. Das Nähere 
über das Verfahren kann die Bundesanstalt für Ar-
beit im Rahmen ihrer Anordnungsbefugnis nach § 95 
Abs. 2 bestimmen. Die Begrenzung des Kreises der 
Arbeitslosen, die in Allgemeine Maßnahmen zur 
Arbeitsbeschaffung zugewiesen werden können, auf 
langzeitarbeitslose Bezieher von Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit berücksichtigt, daß 

- mit Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf-
fung eine Möglichkeit geschaffen wurde, kon-
sumtive Mittel produktiv einzusetzen, und 

- die Mittel wegen der in den vergangenen Jahren 
gestiegenen Bezugsdauer von Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit auf Arbeitslose konzentriert werden 
müssen, bei denen ein die Vermittelbarkeit ge-
fährdender Verlust von beruflicher Qualifikation 
droht. 

Zu Nummer 2 (§ 134) 

Zu Buchstabe a 

Nach geltendem Recht verliert ein Arbeitsloser, der 
für den Fall der Arbeitslosigkeit Rücklagen gebil-
det hat und deshalb im Anschluß an den Bezug 
von Arbeitslosengeld ein Jahr nicht bedürftig ist, 
den Anspruch auf Anschlußarbeitslosenhilfe. Eben-
so verliert ein Arbeitsloser den Anspruch auf Ar-
beitslosenhilfe, wenn sein Ehegatte Einkommen er-
zielt, das im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung bei 
der Arbeitslosenhilfe zu berücksichtigen ist und 
zum Wegfall der Bedürftigkeit für ein Jahr führt. 
Die Regelung wird von den Arbeitslosen als „Be-
strafung" ihrer Bemühungen empfunden, die In-
anspruchnahme von Arbeitslosenhilfe möglichst zu 
vermeiden. 

Um einen Anreiz zur Selbsthilfe zu schaffen, sollen 
Arbeitslose künftig auch dann Anspruch auf Arbeits-
losenhilfe haben, wenn sie innerhalb von drei Jahren 
vor dem Tag, an dem die sonstigen Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe vorliegen, 
wegen der Berücksichtigung von Einkommen oder 
Vermögen nicht bedürftig waren. Eine entsprechen-
de Regelung soll für den Fall gelten, daß der Arbeits-
lose eine hauptberufliche, selbständige Erwerbstätig-
keit aufgenommen hat, um daraus seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten. 

Die Verlängerung der Vorfrist um höchstens zwei 
Jahre berücksichtigt, daß ein Zusammenhang zwi-
schen der früheren Tätigkeit als Arbeitnehmer und 
der aktuellen Arbeitslosigkeit bestehen muß. 

Zu Buchstabe b 

Nach geltendem Recht hat Anspruch auf Arbeits-
losenhilfe nur, wer bedürftig ist, d. h. wer seinen 
Lebensunterhalt nicht auf andere Weise als durch 
Arbeitslosenhilfe bestreiten kann (§ 137 Abs. 1). 
Arbeitslose erhalten Arbeitslosenhilfe grundsätzlich 
auch dann, wenn sie einen Antrag auf Gewährung 
einer Versichertenrente wegen Alters stellen könn-
ten. Die vorgesehene Änderung soll den Grundsatz 
der Nachrangigkeit der Arbeitslosenhilfe gegenüber 
Versicherungsleistungen auch im Verhältnis zu den 
Renten wegen Alters verwirklichen und eine unter-
schiedliche Behandlung von Arbeitslosen, die im 
Anschluß an den Bezug von Altersübergangsgeld 
Arbeitslosenhilfe beziehen (§ 249e Abs. 6 Satz 2 
und 3), gegenüber anderen Beziehern von Arbeits-
losenhilfe vermeiden. 
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Zu Nummer 3 (§§ 134 a, 134 b) 

Zu § 134 a 

Die Regelung soll es Arbeitslosenhilfebeziehern er-
möglichen, während des Bezugs von Arbeitslosen-
hilfe Tätigkeiten auszuüben oder an Maßnahmen 
teilzunehmen, die zur beruflichen Wiedereingliede-
rung oder zur Verbesserung der Vermittlungsaus-
sichten beitragen. Durch die Maßnahmen sollen die 
Eignung des Arbeitslosen für bestimmte Arbeiten 
festgestellt, der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen 
gefördert und Hilfestellung bei Bewerbungen ge-
leistet werden. Die Trainingsmaßnahmen sollen die 
Chancen von Arbeitslosenhilfebeziehern verbes-
sern, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu finden. Soweit Tätigkeiten ausgeübt 
werden, steht bei den Trainingsmaßnahmen der Be-
treuungs- und Eingliederungsaspekt im Vorder-
grund, nicht das wirtschaftliche Ergebnis der Tätig-
keit. 

Lehnt der Arbeitslose eine ihm vom Arbeitsamt an-
gebotene, zumutbare Trainingsmaßnahme trotz Be-
lehrung über die Rechtsfolgen ab, soll eine Sperrzeit 
eintreten. 

Zu § 134 b 

Die neue Arbeitnehmerhilfe soll insbesondere für 
jüngere Arbeitslosenhilfebezieher einen zusätzlichen 
Anreiz zur Arbeitsaufnahme schaffen. 

Rund zwei Drittel der Bezieher von Arbeitslosenhilfe 
sind unter 45 Jahre alt. Viele von ihnen sind bereits 
längere Zeit arbeitslos. Die Arbeitnehmerhilfe soll 
insbesondere diesem Personenkreis die Entschei-
dung für die Aufnahme einer vorübergehenden, 
niedriger entlohnten Beschäftigung erleichtern und 
durch die befristete Beschäftigung entstehende 
Mehrbelastungen pauschal ausgleichen. 

Die Arbeitnehmerhilfe ist bei der Beurteilung der Zu-
mutbarkeit der Beschäftigung zu berücksichtigen. 

Erwirbt der Arbeitslose einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld, soll insoweit grundsätzlich mindestens 
das Arbeitsentgelt zugrunde zu legen sein, nach 
dem die Arbeitslosenhilfe zuletzt bemessen wurde, 
wenn er im Bemessungszeitraum eine Beschäfti-
gung ausgeübt hat, für die Arbeitnehmerhilfe ge-
zahlt wurde. 

Die Arbeitnehmerhilfe ist steuerfrei und schließt Lei-
stungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme grund-
sätzlich nicht aus. 

Zu Nummer 4 (§ 135) 

Die Änderung soll ein Anreiz zur Selbsthilfe für Ar-
beitslose sein, die bereits Arbeitslosenhilfe beziehen. 
Die Regelung beruht auf den gleichen Erwägungen 
wie die Änderung des § 134 Abs. 1. 

Zu Nummer 5 (§ 136) 

Die Arbeitslosenhilfe soll das Arbeitsentgelt ersetzen, 
das der Arbeitslose wegen seiner Arbeitslosigkeit 

nicht verdienen kann. Die Höhe der Arbeitslosenhilfe 
ist deshalb abhängig von der Entwicklung 

- der Bruttoarbeitsentgelte und 

- der beruflichen Leistungsfähigkeit des Arbeits-
losen. 

Die Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte wird im 
geltenden Recht jährlich durch die Dynamisierung 
des Bemessungsentgelts (§ 134 Abs. 4 i. V. m. § 112 a) 
berücksichtigt. 

Die Entwicklung der beruflichen Leistungsfähigkeit 
des Arbeitslosen wird im geltenden Recht nur alle 
drei Jahre berücksichtigt. Die dafür vorgesehene in-
dividuelle Ermittlung des Arbeitsentgelts derjenigen 
Beschäftigung, für die der Arbeitslose nach seinem 
Lebensalter und seiner Leistungsfähigkeit unter billi-
ger Berücksichtigung seines Berufes und seiner Aus-
bildung nach Lage und Entwicklung des Arbeits-
marktes unter Berücksichtigung aller Umstände in 
Betracht kommt, ist verwaltungsaufwendig und si-
chert nicht eine gleichmäßige Handhabung. 

Künftig soll auch die Entwicklung der beruflichen 
Leistungsfähigkeit bei der Arbeitslosenhilfe jährlich 
berücksichtigt werden. Dem Charakter der Arbeits-
losenhilfe als „Massenleistung" entsprechend soll 
pauschalierend davon ausgegangen werden, daß 
jährlich ein Verlust an beruflicher Qualifikation ein-
tritt, der zu einer Minderung des Bemessungs-
entgelts von fünf vom Hundert führt. 

Die sich daraus ergebende Minderung des Bemes-
sungsentgelts ist regelmäßig gegenläufig zur Erhö-
hung durch die Anpassung an die Entwicklung der 
Bruttoarbeitsentgelte. Das Bemessungsentgelt min-
dert sich im Ergebnis nur um die Differenz. Diese 
Regelung vermeidet Ungereimtheiten, die sich er-
gäben, wenn das Bemessungsentgelt - wie bisher - 
jährlich der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte 
angepaßt, die Minderung der Leistungsfähigkeit 
aber nur jeweils nach drei Jahren berücksichtigt 
würde. 

Das Bemessungsentgelt ist nicht mehr zu mindern, 
wenn das festzusetzende Arbeitsentgelt 50 vom Hun-
dert der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV unterschrei-
tet. Die pauschalierende Regelung lehnt sich an den 
durchschnittlichen Tariflohn der untersten Lohngrup-
pen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst an. 
Der Mindestbetrag ist bei Teilzeitbeschäftigungen 
entsprechend herabzusetzen. 

Zu Nummer 6 (§ 138) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der Klarstellung. 

Im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung ist bei der 
Arbeitslosenhilfe das Einkommen des vorn Arbeits-
losenhilfebezieher nicht dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten zu berücksichtigen, soweit es den Frei-
betrag übersteigt. Freibetrag ist ein Betrag in Höhe 
des Tabellensatzes der Arbeitslosenhilfe, der dem 
Einkommen des Ehegatten entspricht, mindestens 
aber in Höhe des Existenzminimums (§ 138 Abs. 1 
Satz 2). Die Regelung berücksichtigt, daß die  Ar- 
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beitslosenhilfe als Lohnersatzleistung dem Arbeits-
losen einen prozentualen Anteil seines bisherigen 
Lebensstandards erhalten soll (Lebensstandardprin-
zip) und daß aus Gründen der Gleichbehandlung 
entsprechend dem Lebensstandardprinzip beim Ehe-
gatten des Arbeitslosen der Einkommensbestandteil 
zu schonen ist, der diesem als Arbeitslosenhilfe zu-
stünde (hypothetische Arbeitslosenhilfe - vgl. BVerf-
GE 87, 234, 256-261). 

Der Wegfall der Klammerverweisung soll klarstellen, 
daß in Fällen, in denen sich der Lebensstandard des 
vom Arbeitslosenhilfebezieher nicht dauernd ge-
trennt lebenden Ehegatten normativ nach einer 
Nettoleistung (z. B. einer Rente) richtet, diese bei der 
Ermittlung der hypothetischen Arbeitslosenhilfe wie 
ein Nettoarbeitsentgelt behandelt werden kann. 
Richtet sich der Lebensstandard normativ nach einer 
Bruttoleistung, ist die ihr entsprechende hypotheti-
sche Arbeitslosenhilfe wie bei einem Bruttoarbeits-
entgelt zu ermitteln. 

Zu Buchstabe b 

Nach geltendem Recht bleibt das Gesamteinkommen 
von Ehegatten unverändert, wenn der vom Arbeits-
losenhilfebezieher nicht dauernd getrennt lebende 
Ehegatte seine Erwerbstätigkeit aufgibt und Arbeits-
losengeld bezieht. Sein Freibetrag (hypothetische Ar-
beitslosenhilfe) richtet sich nämlich nach dem dem 
Arbeitslosengeld zugrundeliegenden Bruttoeinkom-
men. Die Änderung sieht vor, daß Einkommen des 
vom Arbeitslosen nicht dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten nur teilweise zu berücksichtigen ist, so-
weit es den Freibetrag übersteigt. Das bedeutet, daß 
das Gesamteinkommen steigt, wenn der Ehegatte 
des Arbeitslosen Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
erzielt. Die Änderung, die sich an § 76 Abs. 2 a Nr. 1 
BSHG anlehnt, soll sicherstellen, daß es für den nicht 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten des Arbeits-
losen eine vernünftige Entscheidung ist, durch Er-
werbstätigkeit Einkommen zu erzielen. 

Zu Nummer 7 (§ 188) 

Die Ergänzung stellt klar, daß die Kosten der Arbeit-
nehmerhilfe (§ 134 b), die als eine Art Weitergewäh-
rung der Arbeitslosenhilfe anzusehen sind, als Teil der 
Kosten der Arbeitslosenhilfe vom Bund zu tragen sind. 

Zu Nummer 8 (§ 242 s) 

Folgeänderung zu Nummer 11. 

Zu Nummer 9 (§ 242v) 

Die Regelung enthält die erforderliche Übergangs-
regelung zu Nummer 5. Die Übergangsregelung muß 
in Anbetracht der Vielzahl der Fälle maschinell mit 
den dabei verfügbaren Daten umsetzbar sein. Da der 
Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs nicht ge-
speichert ist, muß dieser einheitlich für alle Bestands-
fälle auf den 1. April 1995 festgesetzt werden. Für 
den Bestand ist bei der ersten Anpassung nur eine 
Minderung und nicht gleichzeitig eine Dynamisie-
rung möglich, weil diese regelmäßig bereits in den 
vorangegangenen zwölf Monaten, zum Teil erst kurz 
vorher, erfolgt ist. Soweit ausnahmsweise in dieser 

Zeit das Arbeitsentgelt bereits erheblich - um minde-
stens zehn vom Hundert - herabgesetzt worden ist, 
soll auf Antrag - diese Minderung ist maschinell 
nicht feststellbar - eine erneute Minderung für ein 
Jahr unterbleiben. Damit alle Bestandsfälle gleich 
behandelt werden, ist gesetzlich bestimmt, daß die 
alsbald nach Inkrafttreten ergehenden Bescheide bis 
zum 1. April 1996 zurückwirken. 

Zu Nummer 10 (§ 249 e) 

Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b. 

Zu Nummer 11 (§ 249h) 

Bei den Maßnahmen der produktiven Arbeitsförde-
rung Ost (§ 249h) und West (§ 242 s) soll der Anteil 
der Arbeitnehmer, die unmittelbar vor der Zuwei-
sung Arbeitslosenhilfe bezogen haben, erhöht wer-
den, um die Eingliederungsaussichten dieses Perso-
nenkreises in das Arbeitsleben zu verbessern. § 242 s 
nimmt Bezug auf § 249 h. Maßgeblicher Anteilswert 
der Arbeitslosenhilfebezieher an der Gesamtzahl der 
Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 
ist der Jahresdurchschnitt des Vorjahres in dem je-
weiligen Geltungsbereich der §§ 242 s und 249h. Das 
Nähere über das Verfahren kann die Bundesanstalt 
für Arbeit im Rahmen ihrer Anordnungsbefugnis 
nach § 249h Abs. 5 bestimmen. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Arbeitslosenhilfe -
Verordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 6) 

Nach § 138 Abs. 1 AFG wird im Rahmen der Bedürf-
tigkeitsprüfung nicht mehr das Einkommen der 
Eltern eines minderjährigen unverheirateten Arbeits-
losen, sondern der Unterhaltsanspruch des minder-
jährigen Arbeitslosen gegen seine Eltern berücksich-
tigt (Artikel 1 Nr. 48 1. SKWPG). Eltern sind ihren 
minderjährigen Kindern gegenüber verpflichtet, alle 
verfügbaren Mittel, d. h. auch den Stamm ihres Ver-
mögens, zur Gewährung des Unterhalts einzusetzen 
(§ 1603 Abs. 2 BGB). Einer besonderen Regelung 
über die Berücksichtigung des Vermögens der Eltern 
von minderjährigen unverheirateten Arbeitslosen-
hilfebeziehern bedarf es daher nicht mehr. 

Zu Nummer 2 (§ 11 a) 

Als Anreiz für den vom Arbeitslosen nicht dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten, seine Erwerbstätigkeit 
fortzuführen oder eine Erwerbstätigkeit aufzuneh-
men, soll ein Pauschbetrag in Höhe von 25 vom Hun-
dert des Existenzminimums nicht als Einkommen bei 
der Arbeitslosenhilfe berücksichtigt werden. Im übri-
gen vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe b. 

Zu Artikel 3 (Rückkehr zum einheitlichen 
Verordnungsrang) 

Die Regelung stellt sicher, daß die im Rahmen dieses 
Gesetzes vorgenommenen Änderungen der Arbeits-
losenhilfe-Verordnung künftig aufgrund der ein-
schlägigen Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
geändert werden können. 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/2898 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahmen des Arbeitslosenhilfe-Reformgeset-
zes werden den Bundeshaushalt 1996 in folgendem 
Umfang entlasten (Mio. DM): 

1. Unterstützung der Arbeitsaufnahme und 
Arbeitsanreize für Arbeitslosenhilfebezie-
her durch 

- verstärkte Zuweisung von Arbeitslosen-
hilfebeziehern in ABM 

- Einführung von Arbeitstrainingsmaß-
nahmen für Arbeitslosenhilfebezieher 

- produktive Lohnkostenzuschüsse (§ 249h/ 
242s AFG) 

- Arbeitsanreize durch Einführung einer 
Arbeitnehmerhilfe. 

1 500 

2. Zeit- und situationsgerechte Bemessung 
der Arbeitslosenhilfe durch 

- jährliche Anpassung des Bemessungs-
entgelts: 	 300 

3. Stärkere Betonung der Subsidiarität der Ar-
beitslosenhilfe durch 

- Wegfall der Arbeitslosenhilfe, wenn eine 
Altersrente in Anspruch genommen wer-
den kann. 	 300 

Summe 	 2 100  

Entlastung in den Folgejahren (Mio. DM): 

1997 1998 

2 100 2 100 

Die Änderung der Fristen, innerhalb deren bei einer 
vorübergehenden Tätigkeit als Selbständiger oder 
bei fehlender Bedürftigkeit die Arbeitslosenhilfe in 
Anspruch genommen werden kann, ist im wesentli-
chen kostenneutral. 

Ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen, insbeson-
dere 

- die Begrenzung der Zahl der Arbeitslosen, die in 
Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
zugewiesen werden dürfen ohne vorher eine Lei-
stung bei Arbeitslosigkeit bezogen zu haben, 
und 

- die verstärkte Bekämpfung von Leistungsmiß-
brauch, 

kann zu einer verstärkten Inanspruchnahme der So-
zialhilfe führen. Die Höhe läßt sich nicht quantifizie-
ren, dürfte aber zehn vom Hundert der Entlastung 
des Bundes nicht übersteigen. 

Mögliche, durch die vorgesehenen Maßnahmen aus-
gelöste Nachfrageveränderungen sind angesichts 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gering ein-
zuschätzen, so daß keine Auswirkungen auf Einzel-
preise, das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau, zu erwarten sind. 

 







 


